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Regelung der Benutzung und des
Betriebes der Verkehrsmittel, -anlagen
und -einrichtungen sowie zur Lenkung
der Beförderung von Personen und
Gütern und des Umschlags der An- und
Abfuhr. Das gilt vor allem für
lebenswichtige überseeische Einfuhrgüter. Im
Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung

sollen die in Nr. 12.9 aufgeführten
Schwerpunktmassnahmen auf dem
Gebiet des Verkehrs weitergeführt werden.

Ferner sollten weitere geeignete
Massnahmen zur Erhöhung der
Betriebssicherheit der Post- und
Fernmeldeverbindungen getroffen werden.

Schutz von Kulturgut

Auch der Schutz wertvollen Kulturguts
als Gesamtbesitz unseres Volkes ist eine
wichtige Aufgabe für die kommenden
Jahre. Die Aenderung des
Ratifikationsgesetzes zu der Unesco-Konvention
verlangt zunächst die Erarbeitung
allgemeiner Verwaltungsvorschriften nach
Art. 85 Abs. 2 GG. Mit Zustimmung des
Bundesrates sind einheitliche Richtlinien

für die Erfassung der Objekte, für
ihre Kennzeichnung, für praktische
Schutzmassnahmen an beweglichem
und unbeweglichem Kulturgut festzule¬

gen. Von Bund und Ländern zu bewältigende

Verwaltungsaufgaben, wie zum
Beispiel die Verzeichnung der
schutzwürdigen Güter, die Ermittlung von
Bergungsorten und die Lösung von
Personalfragen, sollen zügig fortgeführt
werden. Die Verwirklichung praktischer
Sicherungsmassnahmen wird sich an
den finanziellen Möglichkeiten des
Bundes zu orientieren haben.

Wichtige Hilfe bei allen planerischen
und praktischen Massnahmen ist der
Erfahrungsaustausch mit der Nato und
dem benachbarten Ausland.
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PANO-Vollsicht-Klemmleiste

Produktion AG
8050 Zürich

Tel. 014658661
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PANO-Kletten-Haftwand

Trinkwasser-Vorrat
3 Liter pro Person und Tag x 14 Tage ca. 40 I

2 lebensmittelbeständige Behälter, 20 I Inhalt 40 I

(stapelbar, vierkantig)

ill Grossbehälter

Kunststoffbehälter
20 I Inhalt

PLASTOPACK

E. Peverelli + Co.
8602 Wangen
Telefon 01 /852306

500-3000 I Inhalt
für OSO-Anlagen
und öffentliche SR

358
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